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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen 
der Bezirksregierung 69

42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissionsschutz- 
rechtlichen Genehmigungsbescheides vom 19.01.2017 
zur Errichtung und Betrieb des Steinkohlekraftwerks 
Datteln 4 69

C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen 70

44 1. Haushaltssatzung  
des Zweckverbandes Studieninstitut für 
kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe für 
das Haushaltsjahr 2018 70

 Münster, den 13. September 2024 Nummer 37

I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

202  Ernennung der Kreiswahlleiter/innen und ihrer 
Stellvertreter/innen für die Wahl zum 21. Deutschen 
Bundestag 

Gemäß § 3 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (BWO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl. I 
S. 1376), zuletzt geändert durch Artikel 10 der Verordnung 
vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) in Verbindung mit  
§ 1 Abs. 1 der Verordnung über die Wahlorgane für die Bun-
destagswahlen und die Europawahlen vom 13. Dezember 
1988 (GV. NRW. S. 536 / SGV. NRW. 1113), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 27. Juni 2014 
(GV. NRW. S. 376) habe ich mit Datum vom 30.08.2024 die 
Kreiswahlleiter/innen und ihre Stellvertreter/innen für die 
Wahl zum 21. Deutschen Bundestag in 2025 ernannt. 

In der nachstehenden Zusammenstellung werden gemäß  
§ 3 Abs. 1 Satz 3 BWO die Namen und die Anschriften der 
Dienststellen der Kreiswahlleiter/innen und ihrer Stellver-
treter/innen mit den Fernsprech- und Telefaxanschlüsse so-
wie E-Mail-Adressen öffentlich bekannt gemacht.

Münster, den 04. September 2024  
Bezirksregierung Münster 

Az.: 31.1.09-020/2024.0002 
Im Auftrag 

gez. Völker-Otte

B:  Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen  
der Bezirksregierung 297

202  Ernennung der Kreiswahlleiter/innen und ihrer  
Stellvertreter/innen für die  Wahl zum 21. Deutschen  
Bundestag  297

203  Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 2a des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 300

204  Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 2a des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 300

C:  Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen 301

205  Finanzsatzung des Chemischen und Veterinärunter- 
suchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL) 301

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung
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Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf daher kei-
ner Genehmigung nach dem BImSchG.

Die Entscheidung nach § 15 Abs. 2a BImSchG wird hiermit 
in Verbindung mit dem Erlass des Ministeriums für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW 
vom 01.09.2021 zu „Auslegungsfragen zu unbestimmten 
Rechtsbegriffen zur Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie in 
nationales Recht“ öffentlich bekannt gemacht.

 Im Auftrag 
 gez. Abdulrahman-Rohde

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2024 S. 300

203  Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 2a des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster  
53.0117/24/0053929-0500/0114.U  

Münster, den 02.09.2024 
Domplatz 1-3, 48143 Münster 

dez53@brms.nrw.de

Die Firma Ruhr Oel GmbH, Alexander-von-Humboldt-Stra-
ße 1 in 45896 Gelsenkirchen hat mit Datum vom 26.01.2024, 
die störfallrelevante Änderung gemäß § 15 Abs. 2a BIm-
SchG der immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürf-
tigen Anlage Tanklager Ost in Verbindung mit Mineralöl-
raffinerie auf dem Grundstück Pawikerstraße 30 in 45899 
Gelsenkirchen (Gemarkung Buer, Flur 21, Flurstück 69) 
angezeigt.

Gegenstand der Anzeige ist die Installation zusätzlicher Si-
cherheitseinrichtungen für einen Naphtatank im Tanklager 
Ost. So sollen unter anderem Radar-Füllstandmessungen 
und Gaswarngeräte mit dem zugehörigen Schalt- und Warn- 
einrichtungen eingebaut werden. 

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde daraufhin 
geprüft, ob der angemessene Sicherheitsabstand zu benach-
barten Schutzobjekten erstmalig unterschritten wird, räum-
lich noch weiter unterschritten wird oder ob eine erhebliche 
Gefahrenerhöhung ausgelöst wird.

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf daher kei-
ner Genehmigung nach dem BImSchG.

Die Entscheidung nach § 15 Abs. 2a BImSchG wird hiermit 
in Verbindung mit dem Erlass des Ministeriums für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW 
vom 01.09.2021 zu „Auslegungsfragen zu unbestimmten 
Rechtsbegriffen zur Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie in 
nationales Recht“ öffentlich bekannt gemacht.

 Im Auftrag 
 gez. Abdulrahman-Rohde

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2024 S. 300

204  Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 2a des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster  
53.0118/24/0053929-0125/0009.U  

Münster, den 02.09.2024 
Domplatz 1-3, 48143 Münster 

dez53@brms.nrw.de

Die Firma Ruhr Oel GmbH, Alexander-von-Humboldt-Stra-
ße 1 in 45896 Gelsenkirchen hat mit Datum vom 03.05.2024, 
die störfallrelevante Änderung gemäß § 15 Abs. 2a BIm-
SchG der immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürf-
tigen Anlage Mineralölraffinerie am Standort Scholven auf 
dem Grundstück Pawikerstraße 30 in 45899 Gelsenkirchen 
(Gemarkung Buer, Flur 22, Flurstücke 110, 176, 177, 210, 
563, 574, 584 und 714) angezeigt.

Gegenstand der Anzeige ist der Anschluss der Evonik-Über-
gabestation an das druckseitige Rohrleitungsnetz der Was-
serstoff-Konzentrierung, um zukünftig auch grünen Was-
serstoff importieren und im Werk zur Verbesserung der 
Klimabilanz einsetzen zu können.

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde daraufhin 
geprüft, ob der angemessene Sicherheitsabstand zu benach-
barten Schutzobjekten erstmalig unterschritten wird, räum-
lich noch weiter unterschritten wird oder ob eine erhebliche 
Gefahrenerhöhung ausgelöst wird.
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§ 5  
Gebühren 

Für ihre amtlichen Tätigkeiten erhebt die Anstalt, soweit 
gesetzlich vorgesehen, Gebühren. Grundlage der Gebühren- 
erhebung ist das Gebührengesetz NRW und die allgemeine 
Verwaltungsgebührenordnung NRW. 

§ 6  
Entgelte 

(1) Soweit die amtlichen Tätigkeiten nicht durch Gebühren 
nach § 5 und sonstige Erträge gedeckt sind, erhebt die An-
stalt zur Finanzierung ihrer laufenden Betriebskosten von 
dem Land und den kommunalen Trägern Entgelte.

(2) Über die Höhe der Entgeltzahlungen nach § 14 Abs. 1 
Satz 2 IUAG hat der Verwaltungsrat der Anstalt eine jähr-
liche Entgeltordnung zu erlassen. Die Bestimmung der 
Entgelte der kommunalen Träger erfolgt dabei einwohner-
bezogen auf Basis der Einwohnerzahlen zum 30.06. des  
jeweiligen Vorvorjahres. 

(3) Bei der Festsetzung der Entgelte für die Folgejahre sind 
wesentliche Änderungen des Aufgabenspektrums oder sons-
tiger Rahmenbedingungen angemessen zu berücksichtigen. 
Die Zuordnung der laufenden Betriebskosten zum Bereich 
der kommunalen Träger oder zum Bereich des Landes rich-
tet sich danach, welcher originäre Aufgabenbereich betrof-
fen ist. 

(4) Die Entgelte sind jeweils zum Monatsersten zu 1/12 der 
Jahresrechnung, beginnend mit dem 01.10.2021, der Anstalt 
kostenfrei zu überweisen. 

§ 7  
Kreditaufnahme

Zur Durchführung ihrer Aufgaben kann die Anstalt Kredite 
aufnehmen: 

(1) Kredite zur Liquiditätssicherung dürfen 10% der im 
Wirtschaftsplan veranschlagten Erträge nicht überschrei-
ten und nicht später als sechs Monate nach Ablauf des Ge-
schäftsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, fällig 
sein. 

(2) Kredite zur Finanzierung von Investitionen dürfen in 
einem vom Verwaltungsrat beschlossenen Rahmen aufge-
nommen werden; der Kreditrahmen soll eine angemessene 
Wirtschaftsführung ermöglichen. 

Münster, den 23. August 2024

Die Vorsitzende des Verwaltungsrates 
des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes 

Münsterland-Emscher-Lippe 
- Anstalt des öffentlichen Rechts -

(Dr. Andrea Bokelmann)
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2024 S. 301

205  Finanzsatzung des Chemischen und Veterinär- 
untersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe 
(CVUA-MEL)

Präambel
Auf Grundlage der §§ 8 und 14 des Gesetzes zur Bildung in-
tegrierter Untersuchungsanstalten für Bereiche des Verbrau-
cherschutzes (IUAG NRW) vom 11. Dezember 2007 (GV 
NRW S. 662) hat der Verwaltungsrat auf seiner Sitzung am 
01. Juli 2009 folgende Finanzsatzung des Chemischen und 
Veterinäruntersuchungsamtes Münsterland-Emscher-Lippe 
(CVUA-MEL) - im Folgenden Anstalt genannt - geändert 
durch Beschluss des Verwaltungsrates am 23. August 2024, 
beschlossen. 

§ 1  
Wirtschaftsplan 

(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Für das erste Ge-
schäftsjahr wird der Wirtschaftsplan gemäß § 14 Abs. 2 
IUAG auf der Basis der Haushaltspläne des Vorjahres der 
zusammengeführten Untersuchungsämter aufgestellt. Für 
die nachfolgenden Geschäftsjahre ist vor Beginn ein Wirt-
schaftsplan durch den Verwaltungsrat festzustellen. 

(2) Sollte bei Beginn des Geschäftsjahres noch kein Be-
schluss über den Wirtschaftsplan vorliegen, kann die An-
stalt über Mittel i.H.v. 80 % der Vorjahresansätze verfügen. 
In diesem Fall werden die quartalsweisen Entgeltanteile in 
gleicher Höhe wie im Vorjahr erhoben. 

§ 2  
Stammkapital 

Das Stammkapital der Anstalt gemäß § 19 der Verordnung 
zur Errichtung integrierter Untersuchungsanstalten für Be-
reiche des Verbraucherschutzes vom 20.12.2007 (GV. NRW. 
S. 740), zuletzt geändert durch Verordnung vom 25.05.2009 
(GV. NRW. S. 334 ), wird von den Trägern der Anstalt einge-
bracht. Die Höhe des Anteils am Stammkapital eines jeden 
Trägers richtet sich nach dem Verhältnis der Stimmenanteile 
im Verwaltungsrat.

§ 3 
Rücklagen

(1) Die Jahresüberschüsse fließen bis zur Höhe der nicht 
reinvestierten Abschreibungsbeträge von Vermögensgegen-
ständen in eine zweckgebundene Investitionsrücklage. 

(2) Darüber hinaus sollen Jahresüberschüsse einer allge-
meinen Rücklage zugeführt werden, bis mindestens der 
dreifache Wert des Stammkapitals erreicht ist. Darüber ent-
scheidet der Verwaltungsrat im Rahmen der Feststellung des 
Jahresabschlusses. 

(3) Über die Verwendung der Rücklagen entscheidet gem.  
§ 8 Abs. 3 Nr. 2 IUAG der Verwaltungsrat. 

§ 4  
Vermögensübergang 

Das Betriebsvermögen der bisherigen Untersuchungsämter 
geht auf die Anstalt über. Im Fall der Auflösung der Anstalt 
wird das eingebrachte Anlagevermögen auf Basis der Werte 
der Eröffnungsbilanz aus dem vorhandenen Vermögen vor-
ab in geldwerter Form an die einbringenden Träger zurück-
erstattet. Dann noch verbleibende Vermögenswerte werden 
gleichmäßig auf alle Träger, entsprechend ihrer Stimman-
zahl im Verwaltungsrat, aufgeteilt. Sofern das Vermögen zur 
Befriedigung der Träger nicht ausreicht, findet eine quotale 
Ausschüttung entsprechend dem eingebrachten Vermögen 
statt. 

C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen
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